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Eigenkontrolle und Fremdüberwachung
für öffentliche Wasserversorgungsanlagen im Bundesland Salzburg

Trinkwasser als unser wichtigs-

tes und sensibelstes Lebensmit-

tel stellt an die Dienstleistung

„Trinkwasserversorgung“ höchste An-

forderungen in Bezug auf Hygiene und

Betriebssicherheit. Für die Qualitätssi-

cherung werden hohe Ansprüche an

die Eigenkontrolle und die technische

Fremdüberwachung gesetzt. Dies wird

einerseits durch gesetzliche Grund-

lagen, wie der Trinkwasserverordnung

(TWV), dem Lebensmittelsicherheits-

und Verbraucherschutzgesetz (LMS-

VG) oder dem Wasserrechtsgesetz

(WRG) sichergestellt und andererseits

durch Normen, Regelwerke und das

Codexkapitel B 1 des österreichischen

Lebensmittelbuches ergänzt.

1. Gesetzliche Grundlagen

1.1 Lebensmittelsicher-

heits- und Verbraucher-

schutzgesetz (LMSVG)

und Trinkwasser-

verordnung (TWV 2001)

§ 5 (1) Der Betreiber einer Wasserver-
sorgungsanlage hat die Wasserversor-
gungsanlage dem Stand der Technik
entsprechend zu errichten, in ordnungs-
gemäßem Zustand zu halten und vor-
zusorgen, dass eine negative Beeinflus-

sung des Wassers hintangehalten wird.
Der Betreiber einer Wasserversor-

gungsanlage ist verpflichtet, den Trink-

wasserversorgungsbetrieb selbst durch

Wartungs- und Inspektionsarbeiten zu

überwachen und in Form eines Be-

triebs- und Wartungsbuches zu doku-

mentieren. Zeiträume für diese Kon-

trollen sind nur für die Trinkwasserana-

lysen – in Abhängigkeit vom mittle-

ren täglichen Wasserverbrauch – vor-

gesehen (Anhang II, TWV 2001).

1.2 Wasserrechtsgesetz

(WRG) 1959

§ 134 (1) Öffentliche Wasserversor-

gungsanlagen einschließlich der Schutz-

gebiete sind vom Wasserberechtigten

auf seine Kosten durch Sachverständi-

ge oder geeignete Anstalten und Unter-

nehmungen hygienisch und technisch

überprüfen zu lassen.

Die Betreiber von öffentlichen Was-

serversorgungsanlagen
1)
 haben durch

die von ihnen beauftragten Sachver-

ständigen die Wasserversorgungsan-

lagen überprüfen sowie die Eigenkon-

trolle durchführen zu lassen. Die Über-

prüfungszeiträume für Fremdüberwa-

chungen sind mit maximal 5 Jahren

limitiert, häufigere Überprüfungen

können von der Wasserrechtsbehörde

vorgeschrieben werden.

§ 35 LMSVG (2006): regelt die amt-

liche Kontrolle durch Lebensmittel-

aufsichtsorgane.

1) Öffentliche Wasserversorgungsanlagen

sind jene von Verbänden, Kommunen und

Wassergenossenschaften.
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2. Eigenkontrolle

Es wird ausdrücklich klar ge-
stellt, dass die hygienische
Überwachung von Trinkwas-
serversorgungsanlagen im
Rahmen der Eigenkontrolle ge-
mäß TWV weder von behörd-
lichen Vorschreibungen noch
einer amtlichen Aufsichtstätig-
keit abhängig ist, sondern aus-
schließlich im eigenen Verant-
wortungsbereich des Wasser-
versorgungsunternehmens
liegt.

Ergänzende, zusätzliche Untersu-

chungen können sich allerdings aus

behördlichen Vorschreibungen erge-

ben.

Darüber hinaus steht es jedem Be-

treiber frei, weitere Untersuchungen

im Rahmen der internen Betriebskon-

trolle durchzuführen bzw. durchfüh-

ren zu lassen.

Die Eigenkontrolle ist laut § 5

TWV (BGBI. II Nr. 304/2001) ge-

setzlich vorgeschrieben. Demnach

hat jeder Betreiber einer Wasserver-

sorgungsanlage seine Anlage dem

Stand der Technik entsprechend zu

errichten, in ordnungsgemäßen Zu-

stand zu halten, und vorzusorgen,

dass eine negative Beeinflussung des

Wassers hintangehalten wird.

Die Eigenkontrolle ist in Form eines

Betriebs- und Wartungsbuches
2)
 zu

dokumentieren.

Zur Eigenkontrolle zählt auch die

Untersuchung des Wassers gemäß

dem Untersuchungsumfang und den

Untersuchungshäufigkeiten nach

Anhang II der TWV. Diese Unter-

suchungen dürfen nur von der Agen-

tur gemäß § 65 LMSVG, den Unter-

suchungsanstalten der Länder gemäß

§ 72 LMSVG oder einer nach § 73

LMSVG hiezu berechtigten Person,

in der Folge Lebensmittelgutachter

genannt, durchgeführt werden.

2.1. Technische

Eigenüberwachung3)

Die technische Überwachung von

Trinkwasserversorgungsanlagen ist in

der ÖNORM B 2539, Ausgabedatum

12.1.2005, geregelt. Für die Gestal-

tungsvorschläge der Aufzeichnungs-

unterlagen wird auf die ÖVGW

Regelwerke W 60 und W 85 verwie-

sen. Demnach sollten die Unterlagen

in 3 Abschnitten – auch für eine

schnellere Orientierung der Fremd-

überwachung - gegliedert sein:

� Abschnitt 1 soll die Anlagen- und

Organisationsbeschreibung bein-

halten. Es ist die Urkundensamm-

lung zu führen, welche sämtliche

Eintragungen im Wasserbuch, den

wasserrechtlichen, baurechtlichen,

naturschutzrechtlichen und sonsti-

gen notwendigen und vorhande-

nen Bewilligungs- und Überprü-

fungsbescheide über Wasserge-

winnungsstätten mit Schutz- und

Schongebieten, mit Art der Was-

serentnahmestelle, maximalen

Entnahmekonsens, Anführung von

Dauerauflagen sowie den zutref-

fenden Gesetzen und Verordnun-

gen beinhaltet.

Weiters sind die Beschreibung von

Funktionsabläufen, Verfahrensan-

weisungen, Arbeitsanweisungen in

diesen Abschnitt einzuordnen.

Letztlich ist hier auch der Mitar-

beiterbereich mit Personaldatenbo-

gen, Aufgabenbeschreibung anzu-

siedeln.

� Abschnitt 2 behandelt die Betriebs-

daten. Beginnend mit den Anga-

ben über Wasserqualität ein-

schließlich der Daten von routine-

mäßigen Kontrollen, Mindestun-

tersuchung sowie Volluntersuchun-

gen über die jährliche Betriebssta-

tistik mit Aussagen

– über den maximalen täglichen

und jährlichen Trinkwasserver-

brauch;

– die minimal tägliche und jähr-

liche erschrotete Wassermenge;

– den Energieaufwand für den

Wassertransport und Betriebs-

anlagenbedarf;

– Angaben über den Tausch von

Wasserzählern; usf...

� Abschnitt 3 sollte im Wesentlichen

die Überwachung regeln. Es muss

die Anlage fachgerecht von ge-

schulten Personen errichtet, gewar-

tet und instand gehalten werden.

Weiters müssen Aufzeichnungen,

insbesondere über Pläne, War-

tungsarbeiten und Schulung der für

die Instandhaltung und Wartung

eingesetzten Personen geführt

werden sowie Nachweise über

durchgeführte Tätigkeiten ein-

schlägiger Betriebe aufliegen. Für

die Wartungsarbeiten wird ein

Wartungsplan mit den durchzufüh-

renden Arbeiten, den Ausführun-

gen über die hiezu erforderliche

Qualifikation der Bediensteten und

den zugehörigen Zeitintervallen

2) ÖVGW-Richtlinie W85 „Anforderungen

an Betriebs- und Wartungshandbücher

in Wasserversorgungsunternehmen“

3) Siehe auch  ÖVGW-Richtlinien W 59

„Technische Überwachung von öffent-

lichen Trinkwasserversorgungsanlagen“,

W 60  „Leitfaden für die Technische Über-

wachung“ und ÖVGW-Richtlinie W  88

„Anleitung zur Einführung eines ein-

fachen Wasser-Sicherheitsplanes“
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empfohlen (siehe W 85 Anhang B).

Auch der Probenahmeplan für

Trinkwasserkontrollen von routine-

mäßigen Kontrollen bis Vollunter-

suchung gemäß Trinkwasserver-

ordnung – TWV in der geltenden

Fassung (BGBI. II Nr. 304 /2001,

Anhang II, Teil B mit den Ände-

rungen BGBl II Nr. 254/2006 und

121/2007), in dem Häufigkeit und

Entnahmestellen angegeben sind,

sollte hier ausgewiesen sein.

Für Kleinstanlagen (durchschnittlicher

Tagesverbrauch kleiner als 10 m³)

kann der Umfang der Eigenkontrolle

reduziert werden. Es reicht meist ein

Serviceordner mit Wartungsbuch,

welches mindestens folgenden Inhalt

enthalten muss:

� Daten der WVA: Datenblatt, Ge-

fahrenpotenzial Quelle/Brunnen,

Schutzgebiet, Wasserbedarfser-

mittlung, Wasserbilanz

� Bescheide: alle die Anlage betref-

fenden Bescheide, Schriftverkehr

mit Behörde, Wartungsverträge

� Pläne: Einreich- und/oder Ausfüh-

rungsplan, Aufmaßskizzen, Über-

sichtslageplan auf Katasterplan und

Luftbild (z.B. Ausdruck aus dem

digitalen Wasseratlas Salzburg) mit

allen Anlageteilen und Versor-

gungsbereich

� Quellschüttung und Entnahme-
menge /Fördermenge und Brun-
nenwasserstand, jeweils mit
Schwankungsbereichen: Messpro-

tokolle, Auswertungen

� Wartungsarbeiten: Wartungsplan,

durchgeführte Wartungs- und In-

standhaltungsarbeiten

� Wasseranalysen: Inspektionsbe-

richt (früher Wasseruntersuchungs-

befund und Ortsbefund genannt)

2.2. Hygienische

Eigenkontrolle

(nach TWV)

Jeder Betreiber einer Wasserversor-

gungsanlage hat Untersuchungen des

Wassers gemäß dem Untersuchungs-

umfang und den Untersuchungshäu-

figkeiten nach Anhang II der Trink-

wasserverordnung von der Agentur

gemäß § 65 LMSVG, den Unter-

suchungsanstalten der Länder gemäß

§ 72 LMSVG oder einer nach § 73

LMSVG hiezu berechtigten Person

auf seine Kosten durchführen zu las-

sen.

Die Probenahme, Messungen vor Ort

und der Ortsbefund müssen im akkre-

ditierten Bereich des Labors erfolgen

(Erlass des BMGFJ v. 20.10.2006, Zl.

BMGF-75310/0036-IV/7/2006).

Die Organe der Lebensmittelgutach-

ter  haben bei der Probennahme auch

eine Überprüfung der Wasserversor-

gungsanlage (Lokalaugenschein ein-

schließlich aller Wasserspender mit

Fassungszone und Schutzgebieten -

Ortsbefund) vorzunehmen. Die ge-

nauen Anforderungen für die Proben-

nahme bzw. Überprüfung sind im

Codexkapitel B 1, Abschnitt 6 sowie

in der in Ausarbeitung stehenden

ÖNORM M 5874 „Wasserunter-

suchung – Überprüfung von Wasser

gemäß Trinkwasserverordnung“ ge-

regelt.

Die Lebensmittelgutachter haben

unter Einbeziehung aller Fakten eine

Begutachtung gemäß LMSVG vorzu-

nehmen und zusammenfassend fest-

zustellen, ob das Wasser im Rahmen

der durchgeführten Untersuchungen

den lebensmittelrechtlichen Vorschrif-

ten entspricht. Zusätzlich kann die

Wortfolge „zur Verwendung als

Trinkwasser geeignet“ angeführt wer-

den.)

Eine aktuelle Liste der berechtigten

Dienststellen der AGES und der Gut-

achter gemäß § 73 LMSVG mit

Standort im Bundesland Salzburg ist

auf der Homepage des Gesundheits-

ministeriums (http://www.bmgfj.gv.at)

zu finden.

Die hygienische Untersuchung nach

TWV ersetzt nicht allfällige zusätz-

liche Untersuchungen, die aus ande-

ren behördlichen Vorschreibungen,

wie zum Beispiel aus wasserrecht-

lichen Bewilligungsbescheiden, resul-

tieren. Es wird empfohlen, vom be-

auftragten Lebensmittelgutachter

gegebenenfalls in Zusammenarbeit

mit dem Überwacher nach § 134

WRG, einen Probenahmeplan aus-

arbeiten zu lassen, der sowohl die Er-

fordernisse der Trinkwasserverord-

nung als auch der wasserrechtlichen

Bewilligungsbescheide abdeckt. Die-

ser ist mit den Behörden abzustim-

men.
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3. Technische Überprüfung –

Fremdüberwachung

3.1. Fremdüberwachung

nach § 134 WRG 1959

idgF.

Die Betreiber von öffentlichen

Wasserversorgungsanlagen ha-

ben durch die von ihnen beauftrag-

ten Sachverständigen oder geeigne-

te Anstalten die Wasserversorgungs-

anlagen hygienisch und technisch

überprüfen zu lassen. Die vorliegen-

den Gutachten der Eigenkontrolle

nach TWV sollen dabei mit ausge-

wertet werden. Die Überprüfungszeit-

räume für Fremdüberwachungen sind

mit maximal 5 Jahren limitiert.

Der Fremdprüfer hat festzustellen, ob

für alle behördlich bewilligungspflich-

tigen Anlagenteile Genehmigungs-

und Überprüfungsbescheide vorlie-

gen und deren Rahmenbedingungen

und Auflagen auch eingehalten wer-

den (z. B. Konsensmenge). Weiters

soll er prüfen, ob die erforderlichen

Maßnahmen der Eigenkontrolle laut

TWV getroffen wurden und etwa in

Inspektionsberichten geforderte Maß-

nahmen zur Aufrechterhaltung einer

einwandfreien Wasserqualität tech-

nisch zweckmäßig durchgeführt wor-

den sind. Er hat einen schriftlichen

Prüfbericht zu erstellen und Fristen für

allfällige Mängelbehebung vorzu-

schlagen.

a. Kontrolle der

Eigenüberwachung

Grundlagen der Überprüfung der Ei-

genüberwachung sind

� vorhergehende Prüfberichte

� Wasserrechts- und sonstige Be-

scheide (Ort, Maß und Art der

Wasserbenutzung, Auflagen)

� Aufzeichnungen im Betriebs- und

Wartungsbuch

� Bestandspläne

� Anschlusskartei

b. Überprüfung der

Anlage

Der Prüfer hat die Funktion und die

Einhaltung der Auflagen für

� Schutzgebiete

� Wassergewinnungsstellen

� Aufbereitungsanlagen

� Speicherbauwerke

� Steuer- und Fernwirkanlagen

aufgrund eines Lokalaugenscheines

zu beurteilen. Er hat festzustellen, ob

ein aktueller Alarm- und Einsatzplan

aufliegt. Er hat zu kontrollieren, ob

die im letzten Prüfbericht protokol-

lierten Mängel behoben und Vor-

schläge befolgt wurden. Anlagentei-

le, die aufgrund der Aufzeichnungen

der Eigenüberwachung eine hohe

Mängelhäufigkeit aufweisen, sind

gesondert zu beurteilen.

c. Sonstige

Überprüfungen

� Technische und lebensmittelrecht-

liche Zulässigkeit der verwendeten

Produkte und Betriebsmittel, z. B.

durch Vorlage von Zertifikaten

� Fachkundigkeit des technischen

Personals (Kurse, Schulungen)

Der Prüfbericht über die Fremdüber-

wachung ist in Form einer Nieder-

schrift zu erstellen. Die Anforderun-

gen für diesen Bericht für das Bun-

desland Salzburg sind unter Punkt 4

dargestellt.

3.2. Amtliche Kontrolle

nach § 35 LMSVG 2006

idgF.

Aufsichtorgane der Lebensmittel-

behörde können jederzeit ohne Vor-

anmeldung bei jedem Wasserversor-

ger eine amtliche Kontrolle der Was-

serversorgungsanlage durchführen.

Dabei dürfen sie auch Wasserproben

ziehen und gewisse Messungen vor

Ort selbst durchführen. Sie haben

dabei nach schriftlich festgelegten

Verfahren vorzugehen und über ihre

Wahrnehmungen einen schriftlichen

Bericht zu verfassen. Im Falle von

Beanstandungen haben sie dem Be-
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treiber der Anlage eine Ausfertigung

des Berichtes zur Verfügung zu stel-

len.

Werden Wasserproben gezogen, so

ist dem Betreiben jeweils eine Paral-

lelprobe zu überlassen.

Sollten hygienische Mängel fest-

gestellt werden, werden Sanierungs-

und Instandsetzungsmaßnahmen

nach den lebensmittelrechtlichen

Bestimmungen angeordnet. In die-

sem Fall sind auch die Kosten der

Amtshandlung zu tragen.

Amtliche Überprüfungen werden in

der Regel aus folgenden Anlässen

vorgenommen:

� Beschwerde, Anzeige, begründe-

ter Verdacht

� Im Rahmen des vom Gesundheits-

ministeriums erlassenen Revisions-

und Probenplans, mit dem  alle

Lebensmittelunternehmen stich-

probenweise kontrolliert werden

� Im Rahmen von vom Ministerium

angeordneten Monitoringaktio-

nen. Bei diesen Aktionen festge-

stellte Unzukömmlichkeiten haben

keine Rechtsfolgen, auch werden

dabei keine Parallelproben hinter-

lassen.

3.3 Sonstige

Überwachungen

Unabhängig von den lebensmittel-

rechtlich und wasserrechtlich vorge-

schriebenen Untersuchungen führt

auch die Gewässeraufsicht beim Amt

der Salzburger Landesregierung Was-

seruntersuchungen im Rahmen der

Gewässerzustandsüberwachungs-

verordnung – GZÜV (BGBl. 479/

2006) durch. In vielen Fällen sind

Wasserversorgungsanlagen als Pro-

benahmestellen vorgesehen. Die Pro-

benahme erfolgt dort durch vom Amt

beauftragte Wasseruntersuchungs-

stellen, die aber oft nicht als Lebens-

mittelgutachter befugt sind. Die in

diesem Rahmen erstellten Wasserun-

tersuchungsberichte können daher

nicht als Lebensmittelgutachten im

Sinne der TWV verwendet werden.
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4. Anforderungen an einen Überprüfungsbefund

für öffentliche Wasserversorgungsanlagen

nach § 134 WRG im Bundesland Salzburg

Der Prüfbericht über die Fremd-

überwachung ist in Form einer

Niederschrift zu erstellen, wobei eine

Gliederung in Befund und Gutachten

mit allfälligen Verbesserungsvorschlä-

gen zweckmäßig ist. Ein Vorschlag

für den Aufbau des Prüfberichtes ist

in der ÖVGW W 60 enthalten.

Formale Kriterien

� Datum der Überprüfung

� Bezeichnung der überprüften Was-

serversorgungsanlage, Name des

Betreibers und der für die Eigen-

überwachung verantwortlichen

Person

� Name des Prüfers

� Datum der letzten Fremdüberwa-

chung

� Datum und Unterschrift des für die

Prüfung Verantwortlichen

Befund

� Überprüfung der Wasserversor-

gungsanlage gemäß Punkt 3

� Die Behebung der Mängel, die

aufgrund der letzen Fremdüber-

wachung festgestellt wurden

� Systemskizze der WVA (siehe Bei-

spiel Beilage)

� nachvollziehbare Wasserbilanz,

wobei zumindest der gemessene

und verrechnete Jahreswasserver-

brauch und die gemessenen Min-

destquellschüttungen/Grundwas-

serspiegel der letzten 5 Jahre an-

zuführen sind.

Gutachten

� Bewertung der Eigenüberwachung

� Bewertung der Schutzgebiete (Ein-

haltung der Auflagen, Stand der

Technik)

� Festgestellte Mängel und Prioritä-

tenreihung der Mängelbehebung

� Strategische Handlungsempfehlun-

gen
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Rückfragen bitte an:

Dipl.-Ing. Theodor Steidl, Wasserwirtschaft, Tel. 0662/8042-4391

Impressum: Verleger: Land Salzburg, vertreten durch Fachabteilung 4/3, Wasserwirtschaft. Herausgeber: Dipl.-Ing. Wolfgang Hausstei-

ner. Für den Inhalt verantwortlich: Dipl.-Ing. Theodor Steidl. Titelfoto: Susanne Sulzer, Neptun 2007. Fotos: Wasserwirtschaft. Satz:
Grafik Land Salzburg. Druck: Hausdruckerei Land Salzburg. Alle: Postfach 527, 5010 Salzburg. Stand: Jänner 2011.
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